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Räte der Bezirke und Kreise 
gliedern die Zusammenfassung 
nach folgenden Bereichen auf:

-? Wohnungsneubau komplex
• reiner Wohnungsneubau
• Volksbildung
• Gesundheits- und Sozialwesen
• Handel
• Erschließungen

— Bildungswesen

• Volksbildung
• Berufsausbildung 
■ Fachschulwesen

— Gesundheits- und Sozialwesen
Erholungswesen

— Kultur einschließlich kulturelle Betriebe

— Körperkultur und Sport

— örtliche Versorgungswirtschaft

— Übrige Institutionen

• Staatsapparat
• Übrige Dienstleistungsbetriebe
• Sparkassen

— Stadtzentren (Abriß, Verlagerung, Entschädigungen)

*) 1. Zeile = geplanter Gesamtwertumfang des Vor
habens

2. Zeile = Jahresplansumme 1971

3. Zeile = Folgejahr je Jahr

2) Als Darunterposition sind auszuweisen:

— Aufwand für künstlerische und repräsentative 
Gestaltung und Ausstattung

— Kosten für Aufschließungen, Erwerb von Grund
stücken sowie Abriß, Verlagerung, Entschädigun
gen

— Valutamittel für Import von Bauleistungen und 
Ausrüstungen

3) Verzinsliche Kredite sind gesondert auszuweisen für

— Kredite an VEW

— Kredite für volkseigenen Wohnungsneubau und 
Gesellschaftsbauten

— Kredite an Wohnungsbaugenossenschaften


